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Neue Finanzverfassung 
  

 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Art 104c  

 Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich 
bedeutsame Investitionen der finanzschwachen Gemeinden 
(Gemeindeverbände) im Bereich der kommunalen 
Bildungsinfrastruktur gewähren. Artikel 104b Absatz 2 und 3 
gilt entsprechend. 

  



Auswahlregel alt (1. Tranche) 
 Kommunalinvestitionsfördergesetz 1. Kapitel (v. 30.6.2015) 

  §6 (3) Den Ländern obliegt jeweils entsprechend den 
landesspezifischen Gegebenheiten die Auswahl der 
finanzschwachen Gemeinden und Gemeindeverbände 
beziehungsweise den Stadtstaaten die Auswahl der 
förderfähigen Gebiete. Die Länder teilen dem  
Bundesministerium der Finanzen die Kriterien mit, anhand 
derer die Auswahl getroffen wurde. 

  



Entwurf Verwaltungsvereinbarung (neue 
2. Tranche) Stand 22.4.2017 

 §4 (2) Für die Auswahl sind sachgerechte Kriterien heranzuziehen, welche dazu geeignet sind, 
die Vorgabe von Artikel 104 c Grundgesetz zu erfüllen, wonach der Bund Finanzhilfen im Bereich 
der kommunalen Bildungsinfrastruktur nur für finanzschwache Gemeinden/Gemeindeverbände 
bzw. Gebiete gewähren kann. Als sachgerechte Kriterien für Finanzschwäche gelten  

 - die Teilnahme an einem landesrechtlichen Hilfs- oder Haushaltssicherungsprogramm,  

 - der Empfang von Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich,  

 - eine hohe Verschuldung (insbesondere Höhe der Kassenkreditbestände) sowie 

 - sonstige einnahme- oder ausgabeseitige Kriterien (z.B. geringe Steuerkraft, 
Arbeitslosenquoten, Höhe der Sozialausgaben). 

 Die Auswahl der Kriterien obliegt den Ländern. Bei der Anwendung der Kriterien können die 
Länder Größenklassen von Gemeinden bilden und zwischen diesen bzw. zwischen Gemeinden 
und Gemeindeverbänden differenzieren. 

  



Entwurf Verwaltungsvereinbarung Stand 
22.4.2017 

 §4 (3) Im Ergebnis dürfen höchstens 50 
Prozent der Gemeinden / 
Gemeindeverbände eines Flächenlandes 
bzw. der Gebiete eines Stadtstaates 
Fördermittel nach dem zweiten Kapitel des 
KInvFG erhalten. 



einvernehmlicher Entwurf der 
Verwaltungsvereinbarung v. 27.7.2017 

 §4 (3) Im Ergebnis sollen höchstens 50 Prozent der 
Gemeinden/Gemeindeverbände des jeweiligen Flächenlandes bzw. 
der Gebiete eines Stadtstaates Fördermittel nach dem zweiten 
Kapitel des KInvFG erhalten. Alternativ ist auch ein höherer Anteil 
von bis zu 85 Prozent möglich, wenn mindestens 70 Prozent der dem 
jeweiligen Land zur Verfügung stehenden Mittel in höchstens 50 
Prozent der finanzschwachen Gemeinden/Gemeindeverbände bzw. 
Gebiete verwendet werden. In den Flächenländern beziehen sich 
diese Anteile auf Gemein-den/Gemeindeverbände, die Schulträger 
sind oder in denen sich Schulen in sonstiger Trägerschaft befinden.  

  



Alternative Quotenlösung in der VerwV 
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 Noch Fragen? 


